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Die Wohnung ist in Art 13 GG geschützt.

Wenn bei einem Richter einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden kann oder Gefahr in
Verzug ist, so dürfte durch entsprechende Organe in vorgeschriebener Form eine
Durchsuchung durchgeführt werden.

Ob das Zwischenlagern von Korrekturen diesen Tatbestand erfüllt, möchte ich doch sehr stark
bezweifeln und das ist auch gut so!

Manchmal frage ich mich, welche Gedanken sich Lehrer überhaupt machen!
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